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EVANGELISCH-REFORMIERTE LANDESKIRCHE DES KANTONS GLARUS 
Synode 
 
 
Protokoll der Herbst-Synode 2015 (Amtsdauer 2014–2018) 
Donnerstag, 12. November 2015 
 
8:00–8:45 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche Glarus 
Predigt: Pfr. Sebastian Doll, Glarus 
Kollekte: Heks Flüchtlingsbatzen 
 
9:15–11:20 Uhr, Verhandlungen im Landratssaal, Rathaus Glarus 
 
 
1. Eröffnung der Herbst-Synode durch den Synodepräsidenten Hans Thomann, Ennenda 
Synodepräsident Hans Thomann eröffnet die Synode mit der Ansprache «Zusammenwachsen». 
a) Geschäftsordnung: Die Synode ist mit der Geschäftsordnung einverstanden. 
b) Parlamentarische Vorstösse: Es werden keine parlamentarischen Vorstösse eingereicht.  
 
Hans Thomann dankt der auf Ende September 2015 zurückgetretenen Medienbeauftragten Madeleine 
Kuhn-Baer, Glarus, für ihre 17-jährige Tätigkeit bei der Glarner Landeskirche und ihr ausserordentli-
ches Engagement. Gleichzeitig begrüsst er Peter Meier, Männedorf, als neuen Medienbeauftragten, 
der heute erstmals über die Synode berichten wird und wünscht ihm viel Erfolg für seine Arbeit.  
 
Als Gast begrüsst er Thomas Gehrig, Geschäftsführer der Reformierten Medien, der im Anschluss an 
die Synodeverhandlungen sein Unternehmen vorstellen wird.  
 
 
2. Namensaufruf, Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit 
Der Namensaufruf ergibt folgende Präsenz: 
 
Stimmberechtigte Personen: 58 
 
Entschuldigungen: 6 (7) 
Regierungsrat Robert Marti, Riedern; Marika Häcker, Reichenburg; Ernst Schmid, Mollis;  
Pfrn. Iris Lustenberger, Ennenda; Walter Hefti, Ennenda; Silvia Elmer, Elm.  
(Beat Wüthrich, Matt; nicht stimmberechtigt) 
 
Anwesend: 52  
Regierungsrat: 2; Gewählte Pfarrpersonen: 9; Synodale: 41 
 
Beschlussfähigkeit: 
58 stimmberechtigte Personen – 6 entschuldigte stimmberechtige Personen = 52 anwesende stimm-
berechtigte Personen ÷ 2 = 26 + 1 ergibt ein absolutes Mehr von 27 Stimmen. Gemäss Geschäftsreg-
lement der Synode (Art. 5 Beschlussfähigkeit, Absatz 2) ist die Synode beschlussfähig, wenn die ab-
solute Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 
Fazit: Die Synode ist beschlussfähig.  
 
 
3. Gelübde von neuen Synodalen 
Der Synodepräsident nimmt das Amtsgelübde der neuen Synodalen ab. Dies sind:  
Pfr. Christoph Schneider, Betschwanden; Martin Jenny, Glarus. 
«Wir geloben, die Aufgaben und Pflichten, die uns gemäss Verfassung und Gesetze der Evangelisch-
Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus übertragen sind, treu und gewissenhaft zu erfüllen, 
unserer Kirche zu dienen und die Vorschriften und Aufgaben unseres Amtes wahrzunehmen, so wahr 
als wir bitten, dass uns Gott helfe.» 
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Die neuen Synodalen: «Dieses geloben wir.»  
Die entschuldigten neuen Synodalen legen das Gelübde an der nächsten Synode ab: Marika Häcker, 
Reichenburg (Präsidentin Kirchgemeinde Bilten-Schänis) 
 
Dem bisherigen Synodalen Randolph Dürst, bisher wohnhaft in Betschwanden, neu in Glarus, dankt 
der Synodepräsident für sein engagiertes Mitwirken in der Synode und Kommissionen.  
 
 
4. Wahlen 
Predigerin oder Prediger Herbst-Synode 2016 
Der Pfarrkonvent, vertreten durch Dekanin Pfrn. Almut Neumann, schlägt das Pfarrehepaar Iris Lus-
tenberger und Peter Hofmann, Ennenda, vor.  
Beschluss: Die Synode wählt das Pfarrehepaar Iris Lustenberger und Peter Hofmann, Ennenda, ein-
stimmig.  
 
 
5. Mitteilungen des kantonalen Kirchenrates 
Pfr. Ulrich Knoepfel, Kirchenratspräsident, teilt mit:  
 
a) Madeleine Kuhn-Baer / Peter Meier 
Nach über 17 Jahren als Medienbeauftragte hat Madeleine Kuhn-Baer ihre Tätigkeit bei der Glarner 
Landeskirche auf Ende September beendet. Wiederum kann sich ihre publizistische Bilanz sehen las-
sen. Total sind – seit der letzten Synode – 106 Beiträge in der Südostschweiz, im Fridolin, in Glarus24 
und der Glarner Woche erschienen. Die meisten, nämlich 18, im Dezember 2014. Nur ungern haben 
wir Madeleine Kuhn ziehen lassen. Kompetent und zuverlässig hat sie unsere Kirche in der Medien-
landschaft sichtbar gemacht. Sie hat damit das Bild, das die Glarnerinnen und Glarner von Kirche ha-
ben, entscheidend mitgeprägt. Medien sind ja heutzutage für viele Menschen der wichtigste oder gar 
einzige Verbindungsfaden zur Kirche. In ihrer langjährigen Dienstzeit hat «mb» zahllose Bulletins des 
kantonalen Kirchenrates redigiert, Synodenberichte verfasst, kirchliche Veranstaltungen besucht und 
darüber berichtet. Über 100 Meldungen in den Druckmedien des Glarnerlandes kamen so jährlich zu-
sammen. In nahezu 200 Sitzungen mit der Medienkommission hat sie jede Nummer des «Kirchenbo-
ten» und später von «Reformiert GL» konzipiert und produziert: Es wurden Aufträge an verschiedens-
te Autoren erteilt, und Madeleine Kuhn sorgte mit charmanten Mahnungen dafür, dass die zugesagten 
Beiträge auch eintrafen, vor allem auch von der Pfarrerschaft. Madeleine Kuhn hat recherchiert und 
mit neugieriger Einfühlung zahlreiche interessante Persönlichkeiten interviewt. Nicht zu unterschätzen 
war auch die Leistung, unter Zeitdruck und mit grösster Sorgfalt das Layout bis zur Druckvorstufe zu 
besorgen. Das Resultat all dieser Bemühungen waren ansprechende und interessante Nummern von 
«Reformiert GL», die vor allem auch gelesen wurden. Ein ganz herzliches Dankeschön an Madeleine 
Kuhn-Baer sei darum hier vor den Synodalen ausgesprochen. Der Kantonale Kirchenrat wird Madelei-
ne in kleinerem Rahmen gebührend verabschieden.  
Es ist gelungen, einen erfahrenen und kompetenten Nachfolger zu finden, und zwar in Peter Meier. 
Peter Meier ist Jahrgang 1955, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er hat allgemeine Geschichte 
sowie Englische Sprache und Literatur studiert und war in seiner ganzen beruflichen Karriere journa-
listisch tätig. Bei der NZZ, der Zürichsee-Zeitung, später in kirchlichem Milieu, nämlich bei den Refor-
mierten Medien, und als Kommunikationsbeauftragter des Verbandes der evang.-ref. Kirchgemeinden 
von Winterthur. Peter Meier ist Gemeinderat in Männedorf. Er ist also journalistischer und kirchlicher 
Profi und somit für diese Aufgabe bestens geeignet. Peter Meier hat schon eine Nummer von «Refor-
miert GL» betreut und in der Südostschweiz einen beachtlichen Artikel mit Bild über die Veranstaltung 
«Neu an Bord» für neue Behördenmitglieder erstellt.  
 
b) Neu an Bord 
Die Weiterbildung konnte am 7. November mit 18 Teilnehmern stattfinden. Sie wurde als informativ 
und hilfreich erfahren. Ein Feedback, das erhoben wurde, soll dazu dienen, eine Folgeveranstaltung 
noch mehr auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zuzuschneiden. Ich danke herzlich allen Beteiligten: 
dem Organisationsduo Andrea R. Trümpy und Pfr. Peter Hofmann, den Referenten Valéria Zubler, 
Andreas Hefti, Erik Senz sowie den Teilnehmenden.  
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c) Beat Emanuel Wüthrich 
Beat Emanuel Wüthrich, tätig als Provisor in den Kirchgemeinden Matt-Engi und Elm hat sein Master-
studium in Theologie am Universitätsverbund Genf-Lausanne-Neuchâtel mit der ausgezeichneten No-
te 5,5 abgeschlossen. Der Kantonale Kirchenrat gratuliert Beat Wüthrich herzlich zu dieser tollen Leis-
tung, die er neben seiner engagierten und hervorragenden pfarramtlichen Tätigkeit erbracht hat! Der 
Kantonale Kirchenrat wird demnächst im Gespräch mit Beat Wüthrich und den beteiligten Kirchge-
meinden das weitere Vorgehen im Hinblick auf Ordination zum Pfarrer der Glarner Landeskirche und 
auf die Installation besprechen.  
 
d) Fridolinskollekte 
Der Kantonale Kirchenrat plant, die Fridolinskollekte 2016 der Weiterbildung von Personen im Glarner-
land in Sachen Spiritual Care zukommen zu lassen. Spiritual Care ist der geistliche Aspekt von Pallia-
tive Care, eines Pflegekonzeptes, welches immer wichtiger wird, auch bei uns. 
 
e) Generationenkirche 
Im Sinne der Beschlüsse der letzten Frühlings-Synode ist die Phase 2A in Angriff genommen worden. 
Dabei ging es um die Profilbildung in den einzelnen Kirchgemeinden. Ein Workshop vom 17. Juni 
2015 gab dazu den Startschuss. An einer Standortbestimmung vom 24. September 2015 konnte fest-
gestellt werden, dass fast alle Kirchgemeinden mit diesem Projekt gut unterwegs sind. Bis Ende 2015 
sollte diese Phase abgeschlossen sein.  
Schon haben die Vorbereitungen für Phase 2B begonnen, in der die Profilbildung auf Ebene Region 
angegangen wird. Der nächste Schritt sind drei regionale Werkstätten als Abschluss der Phase 2A 
und zugleich Start der Phase 2B. Sowohl die regionale Werkstatt als auch die Arbeit der Phase 2B 
sollen mit den Regionen und den Kirchgemeinden gemeinsam vorbereitet werden. Die Einladungen zu 
regionalen Vorbereitungssitzungen sind versandt worden.  
Die neue Leitungsstruktur mit Paul Baumann als Gesamtleiter und c+z mit dem Schwerpunkt Coa-
ching hat sich bewährt.  
 

Zeitplan 
• bis Ende 2015: Weiterarbeit Profilerstellung in den Kirchgemeinden Phase 2A 
• November/Dezember 2015: 3 Vorbereitungssitzungen für die regionalen Workshops/Phase 2B 
• Januar/Februar 2016: 3 Workshops in den Regionen, Abschluss Phase 2A/Start Phase 2B 
• bis Juni 2016: Zwei weitere regionale Workshops Phase 2B,  
  Zwischenhalt nach dem 2 Workshop, Planung Phase 3 
• Herbst-Synode 2016: Abschluss Phase 2B, Berichterstattung, inkl. Einbezug kantonalkirchliche  
  Ebene (Anlässe, Unterstützung, Dienstleistungen) 

 
Ich danke namentlich Paul Baumann, Danielle Cottier und Lisbeth Zogg  sowie Sebastian Doll für ih-
ren Einsatz in leitender Funktion. Nicht namentlich (denn es sind zu viele) danke ich all den vielen wei-
teren am Projekt Beteiligten, die beträchtliche Zeit und Herzblut für die Erneuerung unserer Kirche 
einsetzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dieses Projekt mit Höhen und Tiefen so lange 
durchhalten konnten und weiter durchhalten werden. Das ist euch zu verdanken! 
 
f) Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK  
Die Delegierten der Glarner Landeskirche, Kirchenratspräsident Pfr. Ulrich Knoepfel und Kirchenrätin 
Andrea R. Trümpy, besuchten die AV vom 2. und 3. November 2015 im Berner Rathaus:  
 

• Die evangelischen Kirchen bekräftigen ihren Einsatz für Flüchtlinge  
Der Staatssekretär für Migration Mario Gattiker und SEK-Ratspräsident Gottfried Locher sprachen zur 
Flüchtlingssituation. Gattiker unterstrich die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit zwischen Behör-
den und Zivilgesellschaft, um die hohe Anzahl Flüchtlinge meistern zu können. In seinem Wort des 
Ratspräsidenten sagte Kirchenbundspräsident Gottfried Locher: «Die Welt erlebt eine seit Jahrzehn-
ten beispiellose Flüchtlingskatastrophe. Für diese Krise gibt es keine raschen Lösungen. In den kom-
menden Jahren braucht es dafür grosse Ausdauer. Die Bibel erinnert uns daran, dass Gott Frau und 
Mann nach seinem Bilde geschaffen hat, ungeachtet ihrer Religion oder Herkunft. Das ist Grundbe-
stand unseres Glaubens. Dafür stehen wir. Christus hat uns den Auftrag gegeben, zu helfen». Der 
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Kirchenbundspräsident nutzte die Gelegenheit, um im Namen des Rates allen Kirchgemeinden zu 
danken, die ihren Beitrag zur Unterstützung von Flüchtlingen geleistet haben. Als Zeichen ihres Enga-
gements in Asylfragen beschlossen die Abgeordneten einen Beitrag von CHF 350‘000 zur Finanzie-
rung der Seelsorge für Asylsuchende in den Bundeszentren. 
 

• Voranschlag 2016 und Finanzplan 2017 – 2020 
Die Abgeordneten genehmigten den Voranschlag 2016, der mit einem Defizit von CHF 9‘898 rechnet. 
Der seit 2012 unveränderte Beitrag von CHF 6,06 Millionen der 26 Mitgliedkirchen macht 74% der 
Einkünfte des Kirchenbundes aus. Der vorgelegte Finanzplan 2017 – 2020 garantiert die Dienstleis-
tungen des Kirchenbundes für seine Kirchen. Er sieht ausserordentliche Zahlungen für das Reforma-
tionsjubiläum bis 2018 vor. 
 

• Wahlen in die Stiftungsräte HEKS und BfA 
Die Abgeordneten wählten Dr. iur. Claude Ruey als Präsident und drei weiter Mitglieder in den Stif-
tungsrat HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz)  für die Amtsdauer 2016 – 2019. Die 
Abgeordnetenversammlung wählte ausserdem drei Mitglieder des Stiftungsrates BfA (Brot für alle). 
Der Stiftungsrat von BfA wird erneut von Jeanne Pestalozzi-Racine präsidiert. 
 

• Reformationsjubiläum 
- Offizielle Eröffnungsfeier zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation:  
  Montag, 7. November 2016, 14 – 18.30 Uhr, Bern 
 
- Nationaler Tag zur Feier des 500-jährigen Jubiläums:  
  Sonntag, 18. Juni 2017, ab 14.00. Eingeladen sind Pfarrpersonen, exekutive und legislative  
  Kirchenbehörden aus allen Kantonalkirchen. 
 
- Foto-App zum Reformationsjubiläum  
Sie kennen mittlerweile das R-Symbol fürs Reformationsjubiläum. Dieses kann mit verschiedensten 
Inhalten gefüllt werden. So zum Beispiel mit dem Symbol der Kantonalkirchen, bei uns mit dem Fri-
dolin. Man kann das R aber auch anders gestalten: R500-Photo heisst die ab sofort kostenlos erhältli-
che Foto-App zum Reformationsjubiläum des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes für iOS 
und Android. Jedes Foto zählt für eine Spende an Projekte der evangelischen Hilfswerke. 
Die App legt eine Schablone in Form eines R um die Linse der Smartphone-Kamera. Das «R» ist das 
Logo des Reformationsjubiläums in der Schweiz. Die Nutzerinnen und Nutzer füllen die Form des R 
mit ihren Fotos und machen so aus alltäglichen Momenten R-Momente. 
Jedes Foto unterstützt vier Projekte der evangelischen Hilfswerke der Schweiz Brot für alle, HEKS, 
Mission 21 und DM Echange et mission. Die Projekte helfen Menschen, die sozial ausgegrenzt sind 
oder sich in prekären Lebensumständen befinden. Pro 500 hochgeladenen Bildern spendet der Kir-
chenbund CHF 2000. Jede Fotografin und jeder Fotograf unterstützt traumatisierte Arbeitsmigran-
tinnen in Hongkong, unter Umweltverschmutzung leidende Dorfbewohner in der Region Basse Kando 
im Kongo, Flüchtlinge im Nordwesten Kolumbiens und in Armut lebende Gemeinschaften in Mosam-
bik. Neben der konkreten Hilfeleistung sollen die Bilder ein buntes Bild des Reformationsjubiläums 
spiegeln. Dazu entsteht auf der Internetseite zum Reformationsjubiläum www.ref-500.ch eine Galerie 
der gespendeten R-Fotos. Von Zeit zu Zeit werden besonders kreative und schöne R-Fotos prämiert. 
Alle Informationen sowie Links ab sofort auf www.ref-500.ch. In den App-Stores von Apple und Google 
steht die R500-Photo-App kostenlos zur Verfügung. 
 
g) Migration und Asyl 

• Flüchtlingskrise – Was machen eigentlich die Kirchen?  
Diese Frage konnte man in der letzten Zeit in den Medien lesen und hören. Zusammen mit der katho-
lischen Kirche haben wir das Gespräch mit den Kantonsbehörden gesucht. Kanton, Kirchen und Ver-
treter des Roten Kreuzes hielten drei Zusammenkünfte ab, um die Problematik zu besprechen und 
den Handlungsbedarf abzuklären. Im heutigen Zeitpunkt lässt sich Folgendes sagen: Im Kanton Gla-
rus besteht kein grosser Zusatzbedarf an Unterbringungsmöglichkeiten und an Sachspenden wie 
Kleider, Spielzeug usw. Hier braucht der Kanton keine Unterstützung.  
Hingegen wäre man froh, bei der Integration der Migranten auf Freiwillige aus der Zivilgesellschaft 
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zählen zu können. Um dies aufzugleisen haben bis heute drei Vorgespräche stattgefunden zwischen 
Kanton, SRK und Kirchen.  
 

• «Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit Migrationsbereich» 
Es soll eine «Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit Migrationsbereich» geschaffen werden, wobei es 
hier nicht nur um den Bereich Asyl, sondern um Migration insgesamt geht. Die Koordinationsstelle 
wird voraussichtlich beim Kantonalverband Rotes Kreuz angegliedert. (Die Kündigung der Zusam-
menarbeit mit dem SRK-Schweiz betreffend den Betrieb des Rain in Ennenda hat damit nichts zu tun!)  
Pensum: 20 %, in den ersten 3 Monaten für den Aufbau 40 %. 
Finanzen: ca. 40'000 Franken pro Jahr. Beitragen sollen die Gemeinden, Bundesgelder, Kanton, Kir-
chen, Lotteriefonds usw. 
 

• Einsatzmöglichkeiten der Freiwilligenarbeit 
- Vermittlung von Kultur und Alltag in der Schweiz 
- Hilfestellung bei verschiedenen Bedürfnissen und Alltagsanforderungen (Hausaufgaben,  
  Behördengänge, Einkaufen etc.) 
- Förderung der Deutschkenntnisse 
- Freizeitaktivitäten wie Sport, Wandern, Garten, Allgemeine Ausflüge 
 

• Seitens der Kirchen wäre erwünscht:  
- Mitfinanzierung zusammen mit Gemeinden, Kanton, Lotteriefonds und evtl. weiteren Beteiligten 
- Kirchen-Netzwerk für die Rekrutierung von Freiwilligen zur Verfügung stellen. 
 
Die definitive Zusage des Kantonalverbandes Rotes Kreuz soll in der 1. Hälfte Dezember 2015 erfol-
gen. Bis dann werden wir vom Roten Kreuz auch ein detaillierteres Konzept erhalten. Beim ganzen 
Projekt ist mit ständiger Anpassung der Planungsvorgaben zu rechnen, da sich die Dinge jederzeit 
stark ändern können. 
 
Kirchenrat Pfr. Hans Walter Hoppensack teilt mit: 
Für das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 laufen bereits verschiedene Vorbereitungen:  
- Kantonaler Gottesdienst am 5. November 2017 in der Stadtkirche Glarus 
- Vortragsreihe zum Thema mit Referenten 
- Organisierte Reise nach Berlin und Wittenberg vom 24. – 28. Mai 2017 
- Theologische Diskussion im Pfarrkonvent «Wer sind wir – Was glauben wir?»,  
- Ansteck-PIN mit Reformations-Logo als Zeichen der Reformierten Identität: Zur Bestellung durch die 
  Kirchgemeinden beim Sekretariat der Landeskirche und Verkauf zum Preis von CHF 5 für die  
  Unterstützung von kantonalen Projekten.  
 
Kirchenrat Pfr. Peter Hofmann teilt mit: 
a) Änderung im Reglement 7/L/2 «Voraussetzungen zur Konfirmation» 
Es geht um die Vereinfachung des Instanzenweges und die Änderung der Zuständigkeit für die Be-
handlung von Gesuchen: Erreichte ein Konfirmand/eine Konfirmandin infolge eines «sportlichen oder 
anderen, zeitintensiven Engagements die geforderte Punktezahl bis zur Konfirmation nicht», war es 
bis anhin möglich, mit einem Gesuch eine Reduktion von max. zehn Punkten beim Kantonalen Kir-
chenrat zu erwirken. Der Kantonale Kirchenrat hat das Reglement wie folgt vereinfacht: Ab diesem 
Schuljahr kann und soll der örtliche Kirchenrat über die Punktereduktion befinden. Wenn die Gesuch-
steller mit dem Entscheid des örtlichen Kirchenrates nicht einverstanden sein sollten, haben sie die 
Möglichkeit der Wiedererwägung. Dafür müssten sie sich dann an den Kantonalen Kirchenrat wenden. 
Mit guten Gründen geht der Kantonale Kirchenrat allerdings davon aus, dass er diese Rolle gar nie 
wird übernehmen müssen, denn bis jetzt konnten im Gespräch zwischen Pfarrpersonen, den gesuch-
stellenden Familien und den örtlichen Kirchenräten immer einvernehmliche Lösungen gefunden wer-
den.  
 
b) NZZ Geschichte 
Schweiz-, ja europaweit finden im Jahr 2017 Gedenkfeiern zur Reformation statt. Neben dem Pfarr-
konvent beschäftigt sich damit auch der Kantonale Kirchenrat. In Anerkennung des Engagements für 
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unsere Kirche schenkt der Kantonale Kirchenrat den Synodalen das Heft Nr. 2 von NZZ Geschichte. 
Als Titelthema wählte der Glarner Martin Beglinger – seines Zeichens arrivierter Journalist, Redaktor 
von NZZ Geschichte und selber Protestant – das Thema Reformation: Welche Rolle spielten die Kon-
fessionen, dass sich die Schweiz in den letzten 500 Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt 
entfaltete? Warum sind von 100 bedeutenden Industriepionieren des 18. bis 20. Jahrhunderts nicht 
weniger als 83 protestantisch (unter ihnen der überragende Alfred Escher), katholisch hingegen gera-
de einmal 11? Der Hauptaufsatz in NZZ Geschichte «Wir Protestanten» bietet einen aufschlussrei-
chen Einblick in die Tiefendimensionen unserer Konfessionen.  
 
Kirchenrätin Susanna Graf teilt mit:  
Nach Auflösung des «Vereins für alleinerziehende Väter und Mütter» im Jahr 2014 blieb ein Restver-
mögen von CHF 6'500. Die Landeskirche setzte sich dafür ein, dass dieser Betrag– den sie etwa 1990 
als Synodebeschluss dem damals neuen Verein als Starthilfe spendete – wieder an die Landeskirche 
zurückging mit dem Ziel, das Geld wieder einer Institution mit gleichem oder ähnlichem Zweck zur 
Verfügung zu stellen. Nach ausführlichen Abklärungen konnte der Betrag dem «Verein Tagesfamilien 
Glarnerland» überwiesen werden. 
Pfrn. Dagmar Doll, Glarus, Präsidentin des Vereins, dankt herzlich für diese Unterstützung.  
 
 
6. Besoldung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern 
Einführung durch Kirchenrat Otto Wyss 
Als Anliegen der Kirchgemeinden – insbesondere von Schwanden – hat eine Arbeitsgruppe mit Kir-
chenrat Otto Wyss und Kirchenrätin Susanna Graf sowie dem Sekretariat der Landeskirche erstmals 
eine Besoldungsregelung für Kirchenmusiker und -musikerinnen erstellt. Dies ist nötig geworden, weil 
das Dossier «Kirchenmusikergehälter» vom Zürcher Kirchenmusikerverband an die Zürcher Landes-
kirche überging und dort in die Gehälterstruktur integriert wurde Mit dieser Umstellung wurden die bis-
herigen Empfehlung des Kirchenmusikerverbandes hinfällig. Es liegt nun in der Verantwortung der 
einzelnen Kantonalkirchen, für eigene Regelungen zu sorgen.  
Im Vorfeld zu dieser Arbeit hat die Arbeitsgruppe am 1. Oktober 2014 zu einem Treffen eingeladen mit 
zwei Kirchenmusikern aus der Zürcher Landeskirche, drei Glarner Organisten sowie Andrea R. 
Trümpy und Andreas Hefti. Dieses Treffen diente der Information, wie die bisherige Kirchenmusiker-
besoldung im Kanton Zürich und im Kanton Glarus gehandhabt wurde und wie eine neue Regelung für 
die Glarner Kirche aussehen könnte.  
Nachdem ein erster Entwurf vorlag, wurde in einem nächsten Treffen zusammen mit Hansjürg Gredig, 
Kirchengutsverwalter Schwanden, und Lara Schaffner, Organistin Glarus, diese Fassung beraten und 
bereinigt. Der Entwurf wurde als Ganzes gelobt und für gut befunden. 
An seiner Retraite im Sommer 2015 hat der Kantonale Kirchenrat das Papier diskutiert, bereinigt und 
zu Handen der Synode verabschiedet. Analog zu den Besoldungsverordnungen für die Pfarrpersonen 
hat er beschlossen, die neuen Regelungen für die Kirchenmusiker ebenfalls als Verordnung der Sy-
node zu erlassen. Damit werden die Bestimmungen für alle Kirchgemeinden verbindlich.  
Nun liegt eine von Seiten der Kirchgemeinden lange gewünschte Regelung vor. Neben der eigentli-
chen Verordnung gibt es auch eine Berechnungshilfe, um die Stellenprozente und die genaue Besol-
dung der angestellten Kirchenmusiker zu berechnen.  
 
Eine kurzfristig eingetroffene Stellungnahme von drei Glarner Organisten hat der Kantonale Kirchenrat 
erst am Vorabend zur Kenntnis nehmen können. Die Organisten danken dem Kantonalen Kirchenrat 
für diese Bestimmungen, halten aber auch fest, dass insbesondere die Entschädigungen ohne feste 
Anstellung (Stellvertretungen) in Punkt 3 zu tief seien und empfehlen, diese höher anzusetzen. Mit den 
vorliegenden Ansätzen werde man – im schwieriger werdenden Umfeld – möglicherweise keine Stell-
vertretungen mehr finden.  
 
Otto Wyss betont, dass diese Ansätze als Mindestentschädigungen zu verstehen seien und dass im 
Einzelfall die Ansätze höher ausfallen können, ebenso sind allfällige Spesen Verhandlungssache.  
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a) Änderung der Kirchenordnung 
Mit der Einführung dieser neuen Bestimmungen müssen in der Kirchenordnung folgende Anpassun-
gen (kursiv) vorgenommen werden: 
 
Art. 151 Angestellte 
Angestellte der Kirchgemeinde sind insbesondere:  
a) Pfarrpersonen  
b) Pfarrprovisor und Pfarrprovisorin 
c) Sozialdiakon und -diakonin 
d) Fachlehrpersonen für den kirchlichen Religionsunterricht  
e) Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin  
f) Organist und Organistin Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen 
g) Sigrist und Sigristin 
h) andere, z.B. Jugendarbeiter und Jugendarbeiterin 
 
E Organistendienst Kirchenmusik 
 
Art. 187 Orgeldienst 
Für den Orgeldienst wählt jede Kirchgemeinde einen Organisten oder eine Organistin. Der Orgeldienst 
kann auch aufgeteilt werden. 
Art. 187 Kirchenmusik 
Für die Kirchenmusik stellt jede Kirchgemeinde eine qualifizierte Person an. Die Anstellung kann auch 
aufgeteilt werden. 
 
Art. 188 Auftrag 
Der Organist oder die Organistin ist für die Pflege des Gemeindegesangs und die liturgische Gestal-
tung des Gottesdienstes mitverantwortlich. In Zusammenarbeit mit Pfarramt und Kirchenrat fördern sie 
musikalische Veranstaltungen in der Kirchgemeinde. 
Art. 188 Auftrag 
Der Kirchenmusiker oder die Kirchenmusikerin ist für die Musik, den Gemeindegesang und die liturgi-
sche Gestaltung des Gottesdienstes mitverantwortlich. In Zusammenarbeit mit Pfarramt und Kirchen-
rat werden die musikalischen Veranstaltungen in der Kirchgemeinde gefördert. 
 
Art. 189 Chor- und Kantoreileitung 
Die Kirchgemeinden können zur Betreuung kirchenmusikalischer Aufgaben ein Amt für die Chorleitung 
oder die Kantorei schaffen und es allenfalls mit dem Amt des Organisten oder der Organistin verbin-
den. 
Art. 189 aufgehoben 
 
NEU: Art 189 Pflichtenheft, Besoldung und Pensionskasse  
1 Die Kirchgemeinde erstellt für die vom Kirchenmusiker gewünschten Dienste ein detailliertes Pflich-
tenheft. Daraus leiten sich die Stellenprozente und die Besoldung ab.  
2 Der kantonale Kirchenrat ordnet die Besoldungsfragen in einem besonderen Reglement. 
3 Wenn möglich sollen diese Angestellten der Pensionskasse PERKOS angeschlossen werden. 
 
Art. 189a Weiterbildung 
1 Organistinnen und Organisten Kirchenmusikern wird empfohlen, sich regelmässig weiterzubilden. 
Sie haben Anrecht auf sogenannte kurze Weiterbildung. Bei einem 100-Prozent-Pensum beträgt diese 
eine Woche, bzw. fünf ganze oder zehn halbe Tage pro Jahr. Vor- oder Nachmittagskurse gelten als 
halbe Tage.  
2 Einzelheiten regelt der Kirchenrat im Arbeitsvertrag. 
 
Antrag des Kantonalen Kirchenrates 
Der kantonale Kirchenrat beantragt der Synode, die Änderungen von Artikel 151, 187, 188, 189 und 
189a der Kirchenordnung zu genehmigen. 
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Eintreten 
Hansjürg Gredig, Schwanden, dankt dem kantonalen Kirchenrat und der Arbeitsgruppe für die Schaf-
fung der neuen Verordnung, welche vor allem durch das Drängen von Schwanden zustande gekom-
men ist. «Was lange währt, wird endlich gut.» Er empfiehlt, die vorliegende Verordnung zu genehmi-
gen.  
 
Die Synode beschliesst ohne weitere Wortmeldung Eintreten.  
 
Detailberatung/Diskussion 
Heini Nold, Ennenda, wünscht im zweiten Satz in Art. 188 anstelle «...werden die musikalischen Ver-
anstaltungen in der Kirchgemeinde gefördert.» die aktive Satzgrammatik «...fördern die musikalischen 
Veranstaltungen in der Kirchgemeinde.» 
 
Die Synode belässt mit 23:19 Stimmen die Formulierung des Kirchenrates.  
 
Christian Marti, Glarus, stellt in Art. 189 fest, dass von einem Reglement in der Kompetenz des kanto-
nalen Kirchenrates die Rede ist, die neuen Bestimmungen jedoch in Form einer Verordnung (und so-
mit in der Kompetenz der Synode) vorliegen. Er fragt, was beabsichtigt sei.  
 
Kirchenratspräsident Pfr. Ulrich Knoepfel erwidert, dass – im Sinne des Kantonalen Kirchenrates – die 
neuen Bestimmungen als Verordnung in der Kompetenz der Synode – analog zur Verordnung über 
die Besoldung der Pfarrpersonen –  erlassen werden sollen.  
 
Die Synode ist damit einverstanden. Der angepasste Art 189, Absatz 2 heisst neu:  Die Synode ordnet 
die Besoldungsfragen in einer besonderen Verordnung. 
 
Pfr. Sebastian Doll, Glarus, wünscht, dass überall beide Geschlechtsformen «Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker» verwendet werden. Es betrifft die Art. 189 und 189a. 
 
Die Synode ist damit einverstanden.  
 
Beschluss: Die Synode genehmigt die Änderungen der Artikel 151, 187, 188, 189 und 189a der Kir-
chenordnung. 
 
 
b) Verordnung über die Besoldung von Kirchenmusikern und Kirchenmusikerinnen (7/T/3.3) 
 
vom 12. November 2015 
 
Die Synode, gestützt auf KO Art. 189, erlässt: 
 
1. Allgemeines 
1 Unter den Begriff Kirchenmusiker fallen die Bezeichnungen Organist, Organistin, Chorleiter,  
   Chorleiterin, Kantor, Kantorin.  
2 In der Regel sind Kirchenmusiker von der Kirchgemeinde fest anzustellen.  
3 In Bezug auf die Besoldung werden die in den Kirchgemeinden der Evangelisch-Reformierten  
   Landeskirche des Kantons Glarus angestellten Kirchenmusiker in drei Gruppen eingeteilt: 
   a) Kirchenmusiker mit folgenden Abschlüssen: Master, Solistendiplom, Konzertdiplom,  
       Lehrdiplom, Diplom als Kantor etc. oder vergleichbar 
   b) Kirchenmusiker mit folgenden Abschlüssen: Bachelor, Fähigkeitsausweis etc. oder vergleichbar 
   c) Kirchenmusiker ohne Zertifikat/Ausweis/Diplom 
4 Die Besoldung erfolgt entsprechend der in Punkt 1, Absatz 3 genannten Einteilung und der im  
   Anstellungsvertrag vereinbarten Stellenprozente.  
5 Für die Berechnung der Stellenprozente und der daraus resultierenden Besoldung erstellt die  
   Kirchgemeinde ein Pflichtenheft, in dem die von ihr gewünschten Aufgaben detailliert beschrieben 
   sind.  
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2. Besoldung bei einer festen Anstellung 
1 Grundlage bildet dieses Reglement sowie 7/T/3.4 mit den Besoldungstabellen für Kirchenmusiker.  
2 Die Besoldung erfolgt aufgrund der Tabellen 1, 2 und 3 für Kirchenmusiker in 7/T/3.4. Sie gilt für eine 
   Anstellung von 100 Stellenprozenten und ist auf die effektiven Stellenprozente umzurechnen. 
3 Aufgrund der persönlichen Erfahrung – insbesondere für Kirchenmusiker der Gruppe c) – können 
   innerhalb der Besoldungstabellen 24 individuelle Abstufungen vorgenommen werden.  
 
3. Entschädigung ohne feste Anstellung (Aushilfen, kurze Stellvertretungen) 
1 Die Entschädigung für Einzeleinsätze (Gottesdienste, Kasualien) beträgt:  
  a) Für Kirchenmusiker mit folgenden Abschlüssen: Master, Solistendiplom, Konzertdiplom,  
      Lehrdiplom, Diplom als Kantor etc. oder vergleichbar: 170 Franken pro Einsatz (brutto) 
  b) Für Kirchenmusiker mit folgenden Abschlüssen: Bachelor, Fähigkeitsausweis etc. oder  
      vergleichbar: 150 Franken pro Einsatz (brutto) 
  c) Für Kirchenmusiker ohne Zertifikat/Ausweis/Diplom: 130 pro Einsatz (brutto) 
 
4. Einzeleinsätze durch Dritte 
1 Instrumentalisten oder Vokalisten für Einzeleinsätze in Gottesdiensten werden wie unter Punkt 3,  
   Absatz 1 c) entschädigt.  
2 Kinder, Jugendliche, Chöre oder Ensembles für Einzeleinsätze in Gottesdiensten werden nach  
   individueller Absprache entschädigt.  
 
5. Dienstjahre/Dienstalterszulagen/Pensionierung 
1 Die Einreihung in ein Dienstjahr mit entsprechender Dienstalterszulage erfolgt unter Berücksichti- 
   gung der Erfahrung. Für die Gruppen a) und b) kann das Jahr des Studienabschlusses zur Be- 
   urteilung hinzugezogen werden.  
2 Die Dienstalterszulage wird jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres um eine Stufe angehoben.  
   Bei Stellenantritt im 1. Halbjahr wird die Dienstalterszulage zu Beginn des folgenden, bei  
   Stellenantritt im 2. Halbjahr zu Beginn des übernächsten Jahres angepasst. 
3 Eine Anstellung endet spätestens mit der Pensionierung. Möchte eine Kirchgemeinde die Anstellung 
   weiterführen, so ist ein neuer Vertrag zu vereinbaren. 
 
6. Generelle Lohnerhöhung (ehemals Teuerungszulage) 
Der kantonale Kirchenrat setzt die jeweilige generelle Lohnerhöhung fest. 
 
7. Sozialzulagen 
Familienzulagen werden gemäss den kantonalen Richtlinien ausgerichtet. 
 
8. Sozialversicherungen 
In Abzug gelangen: 
a) Abzüge für AHV/IV/EO, ALV und FAK (Familienausgleichskasse) gemäss den gesetzlichen  
    Bestimmungen. 
b) Abzüge für die obligatorische Unfallversicherung gemäss 7/T/6 
c) Abzüge für die berufliche Vorsorge/Pensionskasse gemäss 8/A vom 16.11.94 mit Anhang  
   (Verordnung über berufliche Vorsorge). 
 
9. Übergangsregelung 
Der Besitzstand bei derzeit fest angestellten Kirchenmusikern bleibt gewahrt. 
 
10. Inkraftsetzung 
Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
Antrag des Kantonalen Kirchenrates 
Der Kantonale Kirchenrat beantragt der Synode, die neue Verordnung über die Besoldung von Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusikern (neu 7/T/3.3) zu genehmigen.  
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Eintreten 
Die Synode beschliesst ohne Wortmeldung Eintreten.  
 
Detailberatung/Diskussion 
Otto Wyss korrigiert in Punkt 4, Absatz 1, dass dort «Absatz 1 c)» gestrichen werden muss, weil Ein-
zeleinsätze durch Dritte wie in Punkt 3 abgestuft nach Ausbildungsstand gehandhabt werden sollen.  
 
Hans-Markus Stuck, Niederurnen, stellt fest, dass Kirchenrat Otto Wyss in seiner Einführung zur vor-
liegenden Verordnung erwähnte, dass die Entschädigungen ohne feste Anstellung unter Punkt 3 als 
Mindestansätze zu verstehen seien. Er möchte darum das Wort «mindestens» in der Verordnung ver-
ankert wissen.  
 
Hansjürg Gredig, Schwanden, kontert: Da nun endlich die Entschädigungen ohne feste Anstellung in 
der Verordnung genannt sind und für alle Kirchgemeinde verbindlich gelten sollen, mache ein «min-
destens» keinen Sinn. Damit könne man ja ganz auf eine Verordnung verzichten und so weiterma-
chen wie bisher. Er trete dafür ein, dass die vorliegende Verordnung unverändert umgesetzt werde.  
 
Pfr. Christoph Schneider, Betschwanden, unterstützt Hansjürg Gredig und plädiert für einheitliche, kla-
re Ansätze.  
 
Kirchenratspräsident Pfr. Ulrich Knoepfel, Obstalden, argumentiert gegen Hansjürg Gredig, indem 
Mindestansätze eine Verhandlungsbasis mit Organistenstellvertretern ermöglichen. Er befürchtet, 
dass sonst keine Stellvertreter mehr gefunden werden.  
 
Susanne Abesser, Ennenda, unterstützt Hansjürg Gredig. Allenfalls wäre die Ausrichtung von Reise-
spesen für auswärtige Stellvertreter eine Option.   
 
Willi Hunziker, Betschwanden, unterstützt Hansjürg Gredig. Man könnte mit dem Zusatz «in der Re-
gel» anstatt «mindestens» die Problematik entschärfen.  
 
Hansjürg Gredig, Schwanden, stellt sich auf den Standpunkt, dass eine neue Regelung in jedem Fall 
für alle Kirchgemeinden einheitlich gelten muss.  
 
Elsbeth Hohl, Niederurnen, wirft ein, dass die Entschädigungen, wie sie jetzt genannt sind, bereits vor 
20 Jahren im Kanton Zürich zu niedrig waren.  
 
Hansheinrich Hefti, Schwanden, ist der Meinung, dass Gehälter und Entschädigungen im ganzen Kan-
ton gleich und verbindlich gehandhabt werden müssen. Er plädiert für eine zweite Lesung des umstrit-
tenen 3. Punktes auf die Frühlings-Synode 2016. In dieser Zeit kann der Kantonale Kirchenrat die 
Entschädigungen ohne feste Anstellung und deren Handhabung nochmals überdenken. 
 
Christian Marti, Glarus, unterstützt Hansheinrich Hefti für eine Rückweisung mit zweiter Lesung im 
Frühling 2016.  
 
Beschluss: Die Synode weist die ganze Vorlage über die Besoldung von Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusikern an den Kantonalen Kirchenrat zurück mit dem Auftrag, den umstrittenen Punkt 3 
«Entschädigungen ohne feste Anstellung» der Frühlings-Synode 2016 in einer zweiten Lesung zu un-
terbreiten. Die Verordnung und die Änderung der Kirchenordnung sollen als Ganzes nochmals vorge-
legt werden.  
 
 
7. Fusion der Kirchgemeinden Mühlehorn und Obstalden-Filzbach 
Einführung durch Kirchenrat Otto Wyss 
Der Kirchenrat Mühlehorn hat sich über die Zukunft der Kirchgemeinde Gedanken gemacht und muss-
te feststellen, dass per 31. August 2014 die Kirchgemeinde Mühlehorn nur noch 198 Mitglieder zählt. 
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Die Mitgliederzahl hat sich seit 2009 um 46 verringert. Auch in Obstalden-Filzbach hat sich die Mit-
gliederzahl um 134 Mitglieder verringert.  
Mit Schreiben vom 23. September 2014 bat der Kirchenrat Mühlehorn den Kirchenrat Obstalden-
Filzbach um Gespräche über eine eventuelle Fusion. Aufgrund der Situation auf Kerenzen haben sich 
die Kirchenräte von Mühlehorn und Obstalden-Filzbach am 28. Januar 2015 anlässlich der Mühlehor-
ner Kirchgemeindeversammlung, resp. mit «Kästlibeschluss» in Obstalden-Filzbach im Januar 2015 
die Kompetenz geben lassen, Fusionsverhandlungen aufzunehmen. Ohne Gegenstimme wurde die-
ses Begehren in beiden Gemeinden angenommen. 
130 Jahre nach der Tagwensteilung und damit der rechtlichen Loslösung Mühlehorns von der Kirch-
gemeinde Kerenzen, werden somit Wiedervereinigungswünsche wach. Der Kirchenrat Obstalden-
Filzbach begrüsst einhellig eine Fusion. Er realisiert die prekäre Lage der Nachbargemeinde und freut 
sich auf eine enge Zusammenarbeit mit der Vertretung aus Mühlehorn. Ein Zusammenschluss macht 
Sinn, da bereits seit 21 Jahren eine Pfarrunion besteht.  
Als «Götti» beider Kirchgemeinden durfte Otto Wyss, Kantonaler Kirchenrat, die Moderation der Ge-
spräche übernehmen. In einigen Sitzungen haben Delegationen von beiden Kirchgemeinden unter 
dessen Leitung alle rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen geklärt und juristisch über-
prüfen lassen. Die Gespräche verliefen sehr speditiv und in freundschaftlicher, verständnisvoller At-
mosphäre. An dieser Stelle soll auch ein grosser Dank an Ernst Hangartner ausgesprochen werden, 
welcher die Statuten, die Gemeindeordnung und die Fusionsverträge vorbereitet hat.  
 
Die Kirchgemeinden haben an ihren Kirchgemeindeversammlungen vom 22. September 2015 
(Obstalden-Filzbach) und am 23. September 2015 (Mühlehorn) Ja zur Fusion gesagt. Damit wird die 
neue Kirchgemeinde Kerenzen neu 681 Mitglieder zählen. Im Anschluss an ein Ja der Synode muss 
gemäss Gemeindegesetz Art. 8, Absatz 2 der Fusionsvertrag dem Landrat zur Genehmigung unter-
breitet werden.  
 
Antrag des Kantonalen Kirchenrates  
Der Kantonale Kirchenrat beantragt der Synode, die Fusion der Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach 
und Mühlehorn zu genehmigen. 
 
Eintreten 
Die Synode beschliesst ohne Wortmeldung Eintreten.  
 
Detailberatung/Diskussion: 
Das Wort wird nicht verlangt.  
 
Beschluss: Die Synode genehmigt einstimmig die Fusion der Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach 
und Mühlehorn.  
 
 
8. Budget und Steuerfuss für das Jahr 2016 
Einführung durch Kirchenrätin/Quästorin Rosmarie Figi 
 
Budget 
Der neue Kontenplan hat sich etabliert, und das Budget kann wieder mit demjenigen für das laufende 
Jahr sowie mit der Vorjahresrechnung verglichen werden. Bei Ausgaben von 1'217’850 Franken und 
einem Ertrag von 1'228’000 Franken ergibt sich ein budgetierter Vorschlag von 10’150 Franken.  
 
Eintreten 
Die Synode beschliesst ohne Wortmeldung Eintreten.  
 
Detailberatung/Diskussion 
Konto: 391.405 Unterricht an der Schule an der Linth 
Pfr. Matthias Peters, Niederurnen, bemängelt den Wegfall des kirchlichen Unterrichts an der Schule 
an der Linth. Früher sei der Unterricht durch das Pfarramt Niederurnen gewährleistet gewesen. Nach 
dortigen Sparmassnahmen ging die Verantwortung an die Landeskirche über, welche eine Katechetin 
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dafür anstellte. Nachdem die Zahl an reformierten Schülern auf zwei gesunken ist, hat die Landeskir-
che den Unterricht eingestellt und der Katechetin gekündigt. Pfr. Matthias Peters wünscht, den Unter-
richt wieder aufzunehmen, sobald mehr Schüler vorhanden sind.  
 
Hans-Markus Stuck, Niederurnen, erläutert ebenfalls die Situation zum Unterricht und der finanziellen 
Lage seiner Kirchgemeinde. Er wünscht sich das Gespräch mit der Landeskirche, um eine gute Lö-
sung zu finden.  
 
Pfr. Peter Hofmann als zuständiger Kirchenrat rechtfertigt das Vorgehen. Zwei reformierte Schüler 
seien keine Voraussetzung für einen Unterricht und die Anstellung einer Katechetin. Allerdings sind 
die Schule an der Linth wie auch die Landeskirche offen für pragmatische Lösungen, wenn die Schü-
lerzahlen steigen sollten. Wichtig sei der ökumenische Gedanke und dass sich auch die katholische 
Seite an einer Lösung beteiligt – auch im Zusammenhang mit dem kirchlichen Unterricht am Heilpä-
dagogischen Zentrum Glarnerland, Oberurnen. 
 
Die weiteren Konti 392 – 399 geben zu keiner Diskussion Anlass.   
 
Steuerfuss 
Als Folge der Strukturänderung im Finanzausgleich konnte der Steuerfuss um 0,1 Prozent gesenkt 
werden. Der Steuerfuss für 2016 setzt sich wie folgt zusammen:  
Finanzausgleich Kirchgemeinden (inkl. Fonds) 0,30 % 
Aufgaben der Landeskirche 1,35 % 
Baufonds 0,25 % 
Total 1,90 %  
 
Eintreten 
Die Synode beschliesst ohne Wortmeldung Eintreten.  
 
Detailberatung/Diskussion 
Das Wort wird nicht verlangt.  
 
Beschluss: Die Synode genehmigt das Budget und den Steuerfuss für das Jahr 2016.  
 
 
9. Kollekten und Sammlungen 2016 
Einführung durch Kirchenrätin/Quästorin Rosmarie Figi 
Die Liste mit den Kollekten und Sammlungen für das Jahr 2016 liegt vor. Der bisher unter Punkt 2.1 in 
der Gruppe «Obligatorische Kollekten ohne festgesetztes Datum» aufgeführte Fonds für Frauenarbeit 
SEK wurde neu der Gruppe der «Empfohlenen Kollekten» zugeordnet. Zusätzlich als empfohlene Kol-
lekten aufgenommen wurden die lokalen Krankenbegleitgruppen im Kanton Glarus und der Fondo In-
segnamento der CERT (Chiesa Evangelica Reformata nel Ticino). 
 
Eintreten 
Die Synode beschliesst ohne Wortmeldung Eintreten.  
 
Detailberatung/Diskussion 
Das Wort wird nicht verlangt. 
 
Beschluss: Die Synode nimmt die vom kantonalen Kirchenrat vorgeschlagenen Kollekten und Samm-
lungen 2016 zustimmend zur Kenntnis.  
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Weitere Mitteilungen 
Synodepräsident Hans Thomann macht darauf aufmerksam, dass die Hans Heinrich Heer-Stiftung auf 
Gesuch hin Kostenbeiträge für reformierte behinderte Personen bewilligen kann.  
 
 
Dank 
• Hans Thomann dankt: 

Pfr. Sebastian Doll, Glarus, für die gehaltvolle Predigt 
• dem Kirchenrat Glarus-Riedern und dem Sigristenteam für Kaffee und Gipfeli nach dem Gottes-

dienst 
• den Synodalen für die Präsenz und die sachliche Diskussion 
• dem kantonalen Kirchenrat für die Vorbereitung 
• dem Sekretariat für die Organisation 
• Walter Hefti, Ennenda, für die Leitung der Präsidentenkonferenz 
• Hildi Helbling, Ennenda, für das Protokoll der Präsidentenkonferenz 
• David Etter, Niederurnen, für die Leitung der Vorsynode 
 
 
Nächste Termine 
9. Mai 2016: Präsidentenkonferenz, Bilten-Schänis 
18. Mai 2016: Vorsynode, Glarus 
26. Mai 2016: Frühlings-Synode, Glarus 
 
31. Oktober 2016: Präsidentenkonferenz, Bilten-Schänis 
9. November 2016: Vorsynode, Glarus 
17. November 2016: Herbst-Synode, Glarus 
 
 
 
 
Hans Thomann 
Synodepräsident 
 
 
Markus Beerli 
Sekretär 
 
 
 
 
Referat 
Im Anschluss an die Synodeverhandlungen referiert Thomas Gehrig, Geschäftsführer der Reformier-
ten Medien, Zürich, über das Unternehmen und die Herausforderungen der Zeit in ökonomischer, 
journalistischer und gesellschaftlicher Hinsicht.  
 
 
Mittagessen 
Im Anschluss an diese Synode findet das gemeinsame – von der Landeskirche offerierte – Mittag-
essen im Restaurant Glarnerhof statt.  
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